
 

Rechtsform: eingetragener Verein (e.V.) Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 

Amtsgericht: Lübeck, VR 3195 ist Spitzenverband im Deutschen Olympischen  

Vertretungsberechtigung gemäß § 26 BGB Sportbund (DOSB), Mitglied im Deutschen 

Vorsitzender: Martin Knaffel Paritätischen Wohlfahrtsverband, im Deutschen  

Stellv. Vorsitzender: Carsten Rüscher Spendenrat, Mitglied der International Life 

SteuerNr.: 30 / 299 / 83463 - FA Stormarn Saving Federation (ILS) und der ILS-Europe. 

Aktivenbeitrag 
 

 

Gemäss des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 25. Mai 

2018 wurde der Vorstand der DLRG Bargteheide e.V. beauftragt, einen 

Aktivenbeitrag einzuführen. 

Der Aktivenbeitrag tritt an Stelle des Schwimmhalleneintritts, der bis 

dahin vor jedem Training zu zahlen war. Somit ist der Aktivenbeitrag 

kein Zusatzbeitrag sondern eine Umlage der fürs Training anfallen-

den Schwimmbadkosten. 

 

1. Gültigkeit 

 

Die Einführung des Aktivenbeitrages erfolgt zum 01.07.2019. 

 

 

2. Beitragshöhe 

 

Der Aktivenbeitrag beläuft sich ab dem 01.04.2026 auf einen 

Betrag in Höhe von 18,00 EUR je Quartal.  

 

 

3. Fälligkeit und Zahlungsweise 

 

Der Aktivenbeitrag wird mit Beginn des Kalenderquartals jeweils 

am 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober fällig. 

 

Der Aktivenbeitrag wird jeweils zur Quartalsmitte mittels 

bargeldlosem Zahlungsverkehr eingezogen. Termine sind im 

laufenden Kalenderjahr jeweils der 15. Februar, 15. Mai, 15. 

August und 15. November. 

 

 

4. Nichtzahlung des Aktivenbeitrags 

 

a) Erfolgt eine Nichtzahlung bzw. Rückbuchung des 

Aktivenbeitrages ist eine Teilnahme am Training so lange 

nicht mehr möglich, bis die offene Forderung (Aktivenbeitrag 

plus ggf. entstandene Kosten) beglichen ist. 

b) Kosten, die durch die Rückbuchung entstehen, gehen zu 

Lasten des Zahlungspflichtigen. 

c) Eine Rückbuchung ist keine Kündigung des Aktivenbeitrages. 

 

 

5. Kündigung 

 

Eine Kündigung des Aktivenbeitrags ist bis zum 15. des 

Vormonats des Quartalsbeginns für das folgende Quartal 

möglich. Im Detail handelt es sich um folgende 

Kündigungstermine: 

 

a) 15. Dezember des Vorjahres für das 1. Quartal 

b) 15. März für das 2. Quartal 
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Geschäftszeit 

mittwochs, 18:30 - 19:15 Uhr 

(nicht während der Schulferien S-H) 

 

Bankverbindung 

Volksbank Raiffeisenbank eG 

BIC: GENODEF1HH4 

IBAN: DE97 2019 0109 0000 5576 00 
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c) 15. Juni für das 3. Quartal 

d) 15. September für das 4. Quartal 

 

Eine Kündigung des Aktivenbeitrages ist NICHT gleichzusetzen mit der Kündigung der 

Mitgliedschaft in der DLRG Bargteheide e.V., hierfür gelten gesonderte Regelungen 

gemäß der Satzung. 

 

Die Kündigung des Aktivenbeitrages und die damit verbundene Abmeldung von der 

aktiven Trainingsteilnahme ist brieflich oder per E-Mail an die DLRG Bargteheide e.V. 

zu richten. 

 

 

6. Anpassung 

 

Der Aktivenbeitrag kann durch Vorstandsbeschluss angepasst werden. Eine 

Veröffentlichung des Aktivenbeitrages erfolgt im Rahmen dieser Beitragssatzung. 

 

Eine Anpassung muss zur Wirksamkeit ein Monat vor Quartalsbeginn bekannt gegeben 

werden. Eine Bekanntgabe erfolgt durch Mitgliederinformation. 

 

 

Diese Satzung über den Aktivenbeitrag wurde vom Vorstand erstmalig beschlossen am 

07.05.2019. 

 

Diese Satzung über den Aktivenbeitrag wurde letztmalig geändert in der Vorstandssitzung 

am 24.02.2026 und ersetzt die Version vom 08.11.2022. 


